
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/27 99/05/0081
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

VVG §5 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/06/18 91/11/0014 1

Stammrechtssatz

Der Androhung einer Zwangsstrafe kommt kein Bescheidcharakater zu (Hinweis E 17.10.1983, 83/10/0244).

Schlagworte

Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter Androhungen Aufforderung
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